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Bekanntmachung
über Kunsthonig.

Vom 14. November 1916.

Auf Grund der Verordnung über Krieasmaßnahmen zur
Sicherung der Volksernährung vom 22. Min 1916 (Rcicks-
Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

8 1.
Kunsthonig darf nur in fester Form hergestellt werden:

er darf nur in fester Form und nur unter der Bezeichnung
als Kunsthonig unter Ausschluß von Bezeichnungen, die
den Eindruck echter Honigware erwecken können, "in den
Verkehr gebracht werden.

Kunsthonig darf zur gewerbsmäßigen Herstellung von
anderen Nahrungsmitteln nicht verwendet werden.

8 2.
Der Preis für Kunsthonig in Würfeln oder Vlatten

zu i/2 Kilogramm Reingewicht, in Pappschachteln lstar-
tons ) verpackt, darf beim Verkaufe durch den Hersteller
an den Großhändler , vorbehaltlich der Vorschrift in, Abs.
4, einschließlich Verpackung 40 Marl für je 60 Kilogramm
Reingewicht nicht übersteigen. Bei anderen Verpackruigen
dürfen folgende Preise einschließlich Verpackung für je 50
Kilogramm Reingewicht nicht überschritten werden bei Lie¬
ferung:

in ^ Kilogramm -Dosen aus Hartpapier 45,00 Mark,
in sonstigen Vr Kilogramm -Gefäßen 50,00 Mark
in 1 Kilogramm -Gesäßen 47.50 Mark

> in 21/2  Kilogramm -Gesäßen 45’00 Mark
in 4 Kilogramm -Gefäßen (5 Kilogramm-

Wrutto-Gefäße für Postversand) 44,45 Mark
in 5 Kilogramm -Gefäßen 41.00 Mark
in 17-/2 Kilogramm -Gefäßen 39,50 Mark
Andere Packungen sind nicht zulässig.
Die Preise schließen die Kosten der handelsüblichen Ver¬

packung und der Versendung bis zur Station (Bahn oder
Schiff) des Abnehmers ein.

Soweit der .Hersteller unmittelbar au den Kleinhänd¬
ler oder Verbraucher liefert , darf er einen Znschlaa zu den
vorstehenden Preisen bis zum Betrage von 4 Mark auf
je 50 Kilogramm nehmen.

8 3.
Beim Verkaufe von Kunsthonig vom Händler zum

Händler darf , vorbehaltlich der Vorschrift im 8 1, ein
Zuschlag von insgesamt 4 Mark für je 50 Kilogramm nickt
überschritten werden. Die Preise gelten frei Lager oder
Laden des Empfängers.

8 4.
Bei der Abgabe von Kunsthonig im Kleinverkaufe darf

zu den nach 8 3 sich ergebenden Preisen , abgesehen vom
Falle des Verkaufs durch den Hersteller (8 2 Abs. 41. höch¬
stens ein Betrag von 11 Mark für je 150 Kilogramm Rein¬
gewicht zugescklagen werden. Dabei dürfen für die nach¬
stehend anfgeführtcn Packungen die folgenden Preise nicht
überschritten werden:

für Vs Kilogramm Reingewicht, einschließlich
Verpackung in Würfeln oder Platten,
verpackt in Pappschachteln (Kartons ) 0,55 Mar?

für 1k  Kilogramm in Dosen aus Hartpapier
einschließlich Verpackung 0.60 Mark

für 1/2  Kilogramm in sonstigen Gefäßen enr»
schließlich Verpackung 0,65 Mark

für 1 Kilogramm in Gefäßen einschließlich
Verpackung ’ 1,25 Mar?

für 21/2  Kilogramm in Gefäßen einschließ¬
lich Verpackung 3,00 Mark

für 4 Kilogramm in Gefäßen (5 Kilogramm-
Brutto -Gcsäße für Postversand )" 4.75 Mark

Bei losem Verkaufe (Ausstich aus den größeren Ge-
säßcn) darf im Kleinverkaufe der Preis von 0,55 Mark
für je 1/2  Kilogramm nicht überschritten werden.

Als Kleinverkauf gilt die Abgabe an den Verbraucher
in Mengen unter 5 Kilogramm.

8 5.
Das Eigentum an Kunsthonig kann durch Anordnung

der zuständigen Behörde einer von dieser beze.' ckneten P'.:r-
son übertragen werden. Die Anordnung ist an den Besitzer
zu richten Das Eigentum geht über sobald die Anordnung
dem Besitzer zugeht.
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§ 7.
Auf dec Einfuhr und Durckft'.hr den Kunsthonig . Z"cker-

firup . ftüsfiger Raffinade und ähnlichen L" ckerha!Uqe-, An¬
strichmitteln finden die Vorschriften in d' n »3 2t  o -c ...
der Aussichrungsbestimn .ungxn zu der Verordnung noer
den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr IO Ĥ/17 vom
September 191(3 (Reicks-Gewtzbl. S . 1085) ent '.Preckend-
Anwendung.

8 8.
Mit Ecfänanis bis zu einem Jahr - und mit Gelwleast

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Stra ;en
wird bestraft:

1. wer den Vorschriften im 8 1 znwiderbandrlt'
2.  wer die in den 88 2 bis 4 ^ staefetztcn Hö>a!>p:ei e

überschreitet ; ,
3. wer einen anderen zum Abschlag emes Vertrags

auffordert , durch den die Höchstpreise (88 2 bis 4)
überschritten werden, oder sieb zu e'n°m folcke» Ver¬
trag erbietet - v _ r

4. wer den Vorschriften über die Einfuhr und Dr-r-ck-
fuhr (8 7 in Verbindung mit den 58 27 24 >u:d 33
ti fr  Autzsiihrunq «lnftimr .uingen dem 27. Sevt -mbei
1916) zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können die Gegenstände an ' eie
sich die strafbare Handlung k-eri-ht . ohne Unterschied, ob
sie dem Täter gehören oder nicht eingezogen werden

8 9.
Diese Verordnung tritt mit dein Tag ? der Verkündung

in Kraft.
Berlin,  den 14 November 1916

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Tr . Helfferich.

Bekanntmachung

len) gleichgestellt -. . - - ,
meindcu oder Gemeind ewrbänden zur Ver,orgung ihrer Be
völkerung mit Lebensmitteln errichtet sind.

nicht crWcit lei  der Bezahlung von erwld,ack!en „ uv Kost¬
barkeiten durch die zwecks Verstärkung des Goldschatzes
der Reicksbank eingerichteten Goldankaufsstellen ; d-e Aus¬
stellung eines schriftlichen Empfangsbekenntnisses über Me
geleistete Zahlung ist nicht erforderlich.

Über Befreiungen vom Wareunmsatzstempel.
. Vom 14. November 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirlschaltUtben
Maßnahmen ustv. vom 4. August 1914 (Reichs-Geietzbl.
C . 327) folgende Verordnung erlassen ‘

§ 1
Sex- Warenumsatzstempel wird nicht erhoben bei pü-

chen Warenlieferungen , die während der Dauer der Krieg«»
Wirtschaft von Bundesstaaten , Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden zur Versorgung der Bevölkerung mit - ebens-
mittilu bewirkt werden, sofern die Waren von den Bundes»
staaieil, Gemeinden oder Gemeindeverbänden nicht rm eige¬
nen Betrieb erzeugt worden sind. , ^

Mit Zustimmung d(s Reichskanzlers können dan den

Berlin,  den 14. November 1916.
Der Reichskanzler

In Vertretung:
Graf von Roedern

Verlndnmrq
über den Handel mit Sämereien.

Vom 15. November 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kri-g?m.ck-,:ab-
ir.ctt zur Sicherung der Volksernährr -ug vom 2? Mai 1916
-Reichs-Grsetzbl. S . 401) wird verordnet-

8 1
Ter Handel mit Klee», Gras ». Futterrüben - und Fütter¬

kräuterfamen ist nur solchen Versoneu gestattet, denen ein?
besondere Erlaubnis zum Betriebe dieses Handel? erteilt
worden ist. Personen , die bei Inkrafttreten dieser Verord¬
nung bereits Handel mit solchen Sämereien treiben , düeftn
ihren Handel bis zum 1 Dezember 1916 und, wenn sie
bis zu diesem Tage den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
gestellt haben, bis zur Entscheidung über den Antrag ohne
Erlaubnisschein fvrtsühren.

Die Vorschrift im Abs. 1 Satz 1 findet keine An¬
wendung ans

1. Personen , die ausschließlich Sämereien verkaufen,
die in der eigenen Wirtschaft gezüchtet sin )?

2.  Behörden , denen die Beschaffung und Verteilung von
Sämereien übertragen ist:

6. Inbaber von Kleinhandelsgeschäften, die Sämereien
mir schließlich im Klein»erkauf in Mengen bis zu
50 Kilogramm an Verbraucher avsetzen.

8 2
Die Vorschriften im 8 3. § 4 Abs. 1, 88 5 vis !0

Der Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futter¬
mitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24.
Juni 1916 (Reichs-Gesttzbl. S . 581 674) finden entspre¬
chende Anwendung.

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon abhängig zu
machen, daß der ' die Erlaubnis Nachsuchende beim Ein»
und Verkauf der Sämereien bestimmte Bedingungen und
Preise einhält ; die Erlaubnis ist zurückzunehmen. wen»
dieser Verpflichtung zuwidergehandelt wird.

8 3
Der durch diese Verordnung voxgeschriebenen Erlaub¬

nis bedürfen auch solche Personen denen eine Erlaubnis
zum Handel auf Grund der Verordnung Über den Handel
mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des
Kettenhandels vom 24. Juni 1916 (Neichs-Gesetzbl. S . 581)
erteilt worden ist.

8 4
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulassen; er kann llebergangsovr-
schriftcn erlassen.

8 8
Tie Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin,  den 15. November 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr . Helfferich.
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Vom 16. November 1910.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

ii&cr die Ermächtigung des Bundesrats zu wirlschastkiebeu
Maßnahmen usw. vom «r. August 1914 (Neichs-Gesetzkn.
S . 327) folgende Verordnung erlassen:

8 1
Saatkartoffeln aus der Ernte 1916 dürfen nur durch

die Verunttlung von landwirtschaftlichen Berufsvertretuu-
acn (Landwirt,chaftskammern usw.) oder ähnlichen von den
Landeszentralbehörden bestimmten stellen abgesetzt̂ wer¬
den Kartoffelerzeuger dürfen ohne diese Vermittlung saat¬
kartoffeln an Landwirte innerhalb ihres Kommunalverban-
dis unmittelbar zur Aussaat absetzen.

l
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8 fl.
Die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen odeî die

von den Landeszentralbehörden bestimmten ähnlichen stel¬
len dürfen den Absatz von Saatkartoffeln nach außerhalb
ihres Bezirkes nur an die landwirtschaftlichen Berufsver-
tretnngcn , an die von den Landeszentralbehörden bestimm¬
ten ähnlichen Stellen oder an die von den Vertretungen
od"r Stellen bezeichneten Organisationen und Personen
vermitteln . Saatkartoffeln aus Originalznchten und von
landwirtschaftlichen Körperschaften anerkannte Saatkartof-
seln sind auf Ansordern tunlichst an diejenrgen stellen und
Personen zu vermitteln , die bisher diese Saatkartoffeln be¬
zogen hoben.

Tie Ausfuhr von Saatkartoffeln aus einem Kommunal-
vcrband in einen anderen Kommunalverband bedarf der
Gcw'hmigung des Kommunalverbandes , aus dem die Saat¬
kartoffeln ansgcführt werden sollen, oder der Genehnn-
gung der von der Landeszentralbehörde sonst bestimmten

-̂ ie Genehmigung ist zu erteilen , wenn die für den Kom¬
munalverband , aus dem die Saatkartoffeln ausgeführt wer¬
den sollen, zuständige landwirtschaftliche Berufsvertretung
oder die von der Landeszentralbehörde bestimmte ähnliche
Stelle und die für diesen Kommunalvcrband zuständige Ver¬
mittlungsstelle (8 7 der Bekanntmachung über die Kar-
toffelbersorgung vom 26. Juni 1916, Reichs-Gesehbl. S.
590) die Ausfuhr verlangen

8 4.
Die Bestimmungen der Bekanntmachung über die aest-

st' tzunn der Höchstpreise für Kartoffeln und die Preisstellnng
für den Weiterverkauf vom 13. Juli 1916 (Reichs-Geugb ..
S 696) gellen bis zum 15. Mai 1917 nicht für saalkar-

8 5.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung . Sie bestimmen, wer als
Kommunalverband und als landwirtschaftliche Beru,sdtr-
trctung im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist. sie ton¬
nen anordnen , daß die den Kommunalverbänden auserlegten
Verpflichtungen durch deren Vorstand zu erfüllen sind

8 6.
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe

bis zu eintausendfünfhundert Blark wird beftrasi.
1. wer Saatkartoffeln der Vorschrift des 8 1 zuwider

obsctzt;
2. Hier Saatkartoffeln ohne die nach 8 3 erforderlia,e

Genehmigung ausführt . .
Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die ,,ci;

die strafbare Handlung bezieht, eingezvgen werden, unab¬
hängig davon, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Die Bekanntmachung , betreffend Saatkartoffeln . vom
14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1031) wird auf¬
gehoben.

Berlin,  den 16 . Noveenver 1910.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Helfferich.

AuHführungsbestimmungen
zur Bundesratsverordnung über Saatkartoffeln

vom 16. November 1916.

1. Kommunalverbände sind die Land- und Stadtkreise.
Die den Kommunalverbänden auferlegten Verpflichtungen
sind durch deren Vorstand zu erfüllen.

Die landwirtschaftlichen Brnifsvertretnngen, . durch
deren Vermittlung Soatlartofseln abgesetzt werden dürfen,
sind die Landwirtschaftskammern (für die Hohenzollernschen
Lande die Zentralstelle für Landwirtschaft und Gewerbe in
Sigmaringen ). Die Landwirtschastskammern haben die in
ihrem Bezirk anszubringenden Saatkartoffeln im Einver¬
nehmen mit der Prvvinzialkartoffelstelle zu beschaffen.

2.
Die Kommnnalverbände haben auf den Antrag der

Landwirtschastskammer die Ausfuhr von Saatkartvfieln aus
ihrem Bezirke zu gestalten. Sie dürfen Kartoffeln , die durch
Vermittlung der Landwirtschaft skammern zu Saatzweeken
beschafft sind, nicht zu Speisezwecken in Anspruch nehmen.

3.
Die Landwirtschastskammern haben der Reichskartoffel-

nel' e, den Provinzialkartoffelstellen und den beteiligten
Kommunalverbändin ans alle die Lieferung von Saatkar-

n « betreffenden Fragen Auskunft zu geben.
4.

Die Kommunalverbände erhalten nach näherer Bestim-
nneng der ReickSkartofselstelle Nachricht über die aus ande¬
ren Kommunalverbänden in ihren Bezirk gelieferten Saat-
kartofstln . Sie haben darüber zu Wachen, daß diese Kar-
tcsstlu zur Saat verwendet werden. Hierbei sind di? von
der Reichskartoffelstelle und den Provinzialkar -toffelstellen
ergehenden Weisungen zu beachten.

Berlin,  den 16. November 1916.
Der Minister für Landwirtschaft , ,

Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlcmer.

Der Minister für Handel «nd Gewerbe.
Im Austräger

Lusenskl).
Der Minister »eS Inner «.

In Bertrelnng:
Drews.

M . 10607 . Diez,  den 23. November 1916.
An die Herren Bürgermeister

und Herren Stand es beua »ten des litfiftl
Mit B -Kug auf die in Kreisblattnummer 142 veröf-

stntlichte Bekanntmockung der stellvertretenden Intendan¬
tur des 16. A -K. in Frankfurt a . M . vom 30 Mai d. Js.
Nr 1790/5 Abtlg . III b ersuche ich Sie alle für die In¬
tendantur bestimmten Schreiben, welche Versorgungsan-
gcl-'genheiten betreffen, an die „Versvrgungsabteilung der
stelG Intendantur des 18. Armeekorps in Frankfurt a. Bl.
Süd — Diesterwegstraße Nr . 20" zu adressieren da dies
zur Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei der Intendan¬
tur sehr erwünscht ist. ,

Der König!. Landrat:
I . ».

Zimmermann.
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I. Alte derartige Gesuche sind niemals unmittelbar
dnn stellv. Generalkommando . Truppenteil oder dem Be-
zirkskvmmando einzureicken, sondern stets an den Zivil-
Vorsitzenden der Ersatz - Kvmnrissi  o n lLandrat)
SU richten, sofern nicht ausdrücklich für einzelne Fälle Aus¬
nahmen zu gelassen worden sind.

II . Die Gesuchstcller haben ihren Namen deutlich zu
schreiben, ihren Wohnsitz genau anzugeben, bei eingestellten
Reklanncrten den Truppenteil klar zu bezeichnen und G"-
suche, die mehrere Leute betreffen, in einem  Schreiben z'n
vereinigen, diesen aber Sonderlisten nach BezirkskommandoL
oder Truppenteilen getrennt beizüleaen.

III . Soweit es sich um Urlaubs -Anträge für die Ernte
handelt , ist das hierfür vorgeschriebene Formular , welches
in der Kreisblatt -Truckirei Sommer Hierselbst und in Bad
Ems erhältlich ist, zu verwenden. Dieses Formular ist dem
Nordruck entsprechend genau auszufüllen damit zeitraubende
Rückfragen vermieden werden. Auf die genaue Angabe der
Adresse des Truppenteiles ist hierbei besondere Sorgfalt
zu legen. ■

IV. Erinnerungen und Einreichung zweiter Gesuche
bevor über das erste entschieden ist, sind zwecklos, denn sie
erzielen nicht nur keine raschere Erledigung der Gesuche,
sondern verursachen häufig sogar durch das notwendige Ver-
binden der Akten eine Verzögerung . Alle Gesuche werden
mit der größten Beschleunigung bearbeitet , verlangen aber
zur Erledigung eine gewisse Zeit , da eine Zurückstellung,
Versetzung oder Beurlaubung nur ausgesprochen werden
kann, wenn nach Anhörung der Behörden und Sachverstän¬
digen die dringendste Notwendigkeit nachgewiesen ist.

V. Jeder Kriegsvcrwendungsfähige , der der Erfüllung
seiner Waffcnpflicht entzogen wird , bedeutet eine Schwä¬
chung des Heeres, bedeutet eine Verzögeruna des- Sieges

Ehe daher jemand einen Wehrpflichtigen reklamiert
muß er ernsthaft prüfen , ob es nicht im Gegenteil mög¬
lich ist, trotz IInbeauem lichtesten und Schwierigkeiten, Wehr¬
pflichtige, die in dem Betriebe noch tätig find, für den
Waffendienst frei zu geben.  Wem dies Opfer zu groß
erscheint, der denke an die Opfer unserer braven Leute
draußen vor dem Feinde.

Oberster Grundsatz muß heute sein:
Alle Kriegs  derwendungsföhigen , die noch in Betric-

ben tätig sind, schnellstens durch andere Arbeitskräfte er¬
setzen!

Möglichst überhaupt nicht reklamieren,  son¬
dern Militär freie  Arbeiter einstellen!

Sind solche beim besten Willen nicht zu beschaffen —
und handelt es sich nni dringende , im Interesse der Kriegs¬
wirtschaft wichtige Arbeiten — dann keine Kriegs  ver¬
wendungsfähigen reklamieren , sondern Garnison-  oder
A r b e i t s verwendungsfähige!

Die Herren Bürgermeister werden um entsprechende
Weitcrbekanntgabe in ihren Gemeinden ersucht.

Der Zivil -Borsitzenve der Ersatz-Ksmmisfi»»
Duderüadt.

* * R

M- 9857. Diez,  den 23. November 1916.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit wieder¬

holt zur öffentlichen Kenntnis und bemerke dazu, daß zu¬
folge Verfiigung des Kriegsministcriums alle Rekla¬
mationen , die nach Aushändigung der Ge¬
stellungsbefehle eingereicht werden , küns-

ru t-urrfjgcffifjrt Iwrüen , bnf : Jcörr 5ö7Tr ' r7ftirt )tioc , d ' r
5111- a?ct xnrfbxtng eines ö I! fj c r ft e n Notstnnbes borlöuftg
nicft eiogezogei, werden kann, rechtzeitig reklamiert wirb.
Ausnahmen hiervon können nur in solchen Fällen stattfin-
den .in denen aus eine, vor der Einberusuna eingereichte
Reklamation noch nicht hat entschieden werden können.
Bürgerliche Verhältnisse können nur noch in
den allerdringendsten Fällen Be rück sich ti-
gu u g finden.

Die Herren Bürgermeister werden um wiederholte orts¬
übliche Bekanntmachung ersucht.

Der Königl. Landrat.
I . B.

Ztmmerwaaa.

Ausfilhrunstsanweisung
zur Bekanntmachung , betreffend Aussührnngsbestimmungen
zu der Verordnung über den Verkehr mit Schwefel, vom 27

Oktober 1916. (R.-G.-Bl . S . 1196)
Unter der Bezeichnung „höhere Verwaltungsbehörde"

in 8 5 Absatz 2 und § 6 der Bekanntmachung ist der Re¬
gie ruiigspräsidc nt , in Berlin der Polizeipräsident zu ver¬
stehen.

Berlin,  den 7. November 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung:
_gez Dr. Göppert.

Diez, 21. November 1916.
Brtr. Vkiteilung von Mmmekodeu. Rübenkraut.

Dem Kreis steht eine geringe Menge Marmelade und
Rubensaft(Rübenkraut) zur Verfügung, die in erster Linie
an die schwer arbeitende und minderbemittelte Bevölkerung
abgegeben werden soll

Bestellungen der Gemeinden sind bis zum 29. d. Mts.
hierher einzureichen.

Der « orfitzerrSe des Kreisausschuste- .
I . B.r

Schön , Kreisdeputierter.

Mekassefrrtter,
nur zur Berfiitterrrng an Pferde bestimmt, wird
demnächst eintreffen.

Bestellungen sind an die Herren Bürgermeister zu richten.
Kauf»ä«nische Geschäftsstelle des Ärnsausschussrs

_ des Nnterlahukreises  zu Diez.
Viehzählung am 1. Dez. IM«.

Auf Beschluß des Bundesrates findet im deutschen Reiche
am 1. Dezember 19 >6 eine

Viehzählung
statt . Sie erstreckt sich nur auf Pferde , Rindvieh. Schafe,
Schweine, Ziegen und Federvieh.

Wir richten an die Bewohner von Diez das Ersuchen,
bei der Ausführung der Zählung nach Kräften mitzuwirken,
Das Aiilt des Zählers ist ein Ehrenamt , in dessen Aus¬
übung den Zählern die Eigenschaft eines Beamren beige¬
geben ist.

Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht daß nach
§ 4 der Bundesratsverordnung vom 4 November >916
falsche Angaben bei der Zählung unter Strafe gestellt sind,
auch Vieh dessen Vorhandensein verschwiege» worden ist,

. im Urteil „für den Staat verfallen" erklärt werden kanw
Diez, den 23. November 1916

Der Magistrat.

Verantwortlich für die Schrtstleitung Richard Hein, Bad Ems.
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